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1. Anzahl und Vergabe der Startplätze

Die Anzahl der Startplätze für Mannschaften aus dem geografischen Gebiet des CVJM 
Württemberg / Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (EJW) für die Deutsche CVJM-
Meisterschaft im Handball (DCM) wird vom CVJM Deutschland festgelegt.

Die konkrete Regelung zur Vergabe dieser Startplätze innerhalb des geografischen Gebiets des 
CVJM Württemberg / EJW wird vom CVJM Württemberg / EJW festgelegt.
Innerhalb des EJW ist hierfür der Arbeitskreis Handball in Abstimmung mit dem EJW 
zuständig.

2. Reihenfolge der Qualifikation im CVJM Württemberg / EJW

Die Vergabe der Startplätze erfolgt in folgender Reihenfolge:

1. Ausrichter der Deutschen Meisterschaften, sofern dieser aus dem geografischen 
Einzugsgebiet des CVJM Württemberg / EJW stammt

2. 1. Platz der höchsten Spielklasse der Eichenkreuzliga

3. 2. Platz der höchsten Spielklasse der Eichenkreuzliga

4. 1. Platz der Entscheidungsspiele zwischen den CVJM-/Eichenkreuz-Mannschaften,
die nicht in der Eichenkreuzliga spielen, aber Interesse an der Teilnahme an der 
Deutschen Meisterschaft haben

5. 3. Platz der höchsten Spielklasse der Eichenkreuzliga

6. 2. Platz der Entscheidungsspiele zwischen den interessierten CVJM-/Eichenkreuz-
Mannschaften außerhalb der Eichenkreuzliga

3. Besondere Regelungen

• Pro Verein kann sich nur eine Mannschaft für einen Wettbewerb bei den Deutschen 
Meisterschaften qualifizieren.

• Qualifiziert sich ein Verein mehrfach (z. B. über die Liga und zusätzlich über 
Entscheidungsspiele) oder ist er Ausrichter und erreicht zusätzlich einen 
Qualifikationsplatz über Liga oder Entscheidungsspiele,
entfällt der jeweils niederrangigere Startplatz. Die nachfolgenden Plätze rücken 
entsprechend nach.

• Diese Regelung gilt gleichermaßen für Männer- und Frauenmannschaften.

• Sollten trotz dieser Regelungen nicht genügend Mannschaften für das angestrebte 
Teilnehmerfeld für die DCM zustande kommen, kann der CVJM Deutschland 
zusätzliche Mannschaften einladen, die nicht unter diese Qualifikationsregelung fallen.
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4. Teilnahme an Entscheidungsspielen

CVJM-/Eichenkreuz-Vereine mit Mannschaften die nicht in der Eichenkreuzliga spielen, aber 
Interesse an einer Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft haben, können an 
Entscheidungsspielen teilnehmen um sich für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft 
zu qualifizieren.

Die Organisation (Termin und Schiedsrichter) der Entscheidungsspiele erfolgt durch diese 
Vereine selbst.

Das Interesse an der Teilnahme muss spätestens bis zum 01. Oktober des Vorjahres beim 
Arbeitskreis Handball angemeldet werden.

5. Spielberechtigung für die Entscheidungsspiele

Spielberechtigt sind ausschließlich Spielerinnen und Spieler,

• die Mitglied im jeweiligen CVJM bzw. Eichenkreuzverein sind und

• eine gültige Spielberechtigung des Baden-Württembergischen Handball-Verbands 
(BWHV) für diesen Verein besitzen.
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